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4. REGELMÄSSIGE INFORMATIONEN ZU DEN IN ART. 8 ABS. 1, 2 UND 2A DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088 
UND ART. 6 ABS. 1 DER VERORDNUNG (EU) 2020/852 GENANNTEN FINANZPRODUKTEN

Eine nachhaltige Investi- 
tion ist eine Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass diese In-
vestition keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die Unter-
nehmen, in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung an-
wenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein Ver-
zeichnis von ökologisch 
nachhaltigen Wirtschafts-
tätigkeiten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein Verzeich-
nis der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten fest-
gelegt.
Nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein oder 
nicht.

Name des Produkts: 
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global
Unternehmenskennung (LEI-Code): 
52990005MMPIN10PIO54

ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN 
ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien öko-
logische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen. 

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere inves-
tiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt 
werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   
Ja             

 
Nein

  
Es wird ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 0 %

  
Es werden damit ökologische/
soziale Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitio-
nen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 0 % an 
nachhaltigen Investitionen

  
in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

  
in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen 
sind

 mit einem sozialen Ziel

  
Es wird damit ein Mindesanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: 0 %

 
Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investments  
getätigt.

Mit Nachhaltigkeitsindikato-
ren wird gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale erreicht 
werden.
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und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser 
Mindestquote von 51 % sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von 
mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den 
Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Be-
richtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im 
Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten 
des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell 
nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Aus-
schlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten 
vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien 
eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend 
gescreent werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen der-
zeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltig-
keitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeit-
nehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr 
detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. 
Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und 
Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen 
die Berück sichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. 
Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil 
ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verord-
nung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir 
in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer 
Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nach-
haltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger 
Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie: 

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, 
wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und 
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verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in 
einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor 
genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating 
von mindestens BB aufwiesen. 

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen im Durchschnitt ein ESG-Rating 
von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 76,29 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien: 

Die Investition in Aktien oder Anleihen von Unternehmen, die 
(1)	 mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von 

Rüstungsgütern generieren;
(2)	 Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem 

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung 
(„Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumuni-
tion (“Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Kon-
ventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;

(3)	 mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten gene-
rieren;

(4)	 mehr als 10 % Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren;
(5)	 mehr als 10 % Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren;
(6)	 mehr als 10 % Umsatz mit Atomstrom generieren;
(7)	 mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerks-

kohle generieren;  
(8)	 in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aus-

sicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netz-
werkes oder gegen die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen ver-
stoßen;

ist ausgeschlossen. 

Ferner ist die Investition in Anleihen von Staaten,
(9)	 die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden.
(10)	 die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert haben
(11)	bei welchen nach dem Human Rights Report des U.S. Department of State 

schwere oder gefährliche Kinderarbeit gemeldet wurde, mehr als 2 % der Kin-
der zwischen 5 und 14 Jahren Kinderarbeit ausführen und/oder der betroffene 
Staat keine gesetzlichen Vorkehrungen gegen Kinderarbeit getroffen hat; 

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten 
des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell 
nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien 
verstoßen wurde.

Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die ge-
nannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien 
und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können.
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Auch diese Daten werden durch den Datenprovider MSCI ESG Research LLC zur 
Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zur nachhaltigen Offenlegung gemäß der EU-Verord-
nung 2019/2088 des Fonds finden Sie auf der Website von Hansainvest unter  
https:// www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittel-
ten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 wurde ein ESG-Gesamtrating 
von mindestens BB (MSCI) von 79,80 % erreicht.

Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anla-
gegrenzen festgestellt. Die Ausschlusskriterien wurden somit zu 100 % eingehal-
ten. Eine Veränderung dieser hat im Vergleich zum Vorjahr nicht stattgefunden.

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirt-
schaftsprüfer noch von einem unabhänigen Dritten überprüft.

Die Investitionen in der Vermögensallokation für den Jahresbericht vom 
30.06.2023 betrugen folgende Werte:

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (77,00 %). Davon waren 
gemäß #1A Nachhaltige Investitionen (0,00%).

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (100,00 %). #2 Andere Investitio-
nen (23,00 %).

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-
xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unions-
kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-
jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investi-
tionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele eben-
falls nicht erheblich beeinträchtigen.
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WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN 
NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN 
BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sonder-
vermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigte und durch 
welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt wurde, diese zu vermeiden, 
bzw. zu verringern:

Im Besonderen wurden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu betrachten sind.

Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (2) und (4) – (8) für Unternehmen sowie 
die Ausschlusskriterien Nr. (11) - (12) für Staaten herangezogen.

Die unter Ausschlusskriterium Nr. (2) genannten Konventionen, die sich konkret auf 
die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produk-
tion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus 
beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kont-
roverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten 
der Opferhilfe.

Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) aufgegriffene Begrenzung der Strom-
erzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher 
Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO2-Emissionen einzuordnen.
Das Ausschlusskriterium Nr. (8) greift den UN Global Compact, sowie die OECD Leit-
sätze für Multinationale Unternehmen auf.

Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, 
die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 
10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte 
(Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3-6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und 
Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.

Entsprechend der Prinzipien 1 – 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die 
international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.

Die Prinzipien 3 – 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte 
respektieren und umsetzen.

Im Rahmen der Prinzipien 7 – 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltig-
keit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: 
Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung 
nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass 
Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen.
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Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, welt-
weit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze 
für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinves-
titionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf.

Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht 
und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern 
und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden 
insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungs-
arbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und der jeweiligen 
individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt.

Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten 
auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Ab-
kommen drei Ziele:

	– Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten be-
mühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen.

	– Treibhausgasemissionen zu mindern

	– die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch 
welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhal-
tigkeitsfaktoren abgemildert werden sollen. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren 
beruht auf der im Entwurf vorliegenden delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 
2020/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor.
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Nachhaltigkeits- 
faktor/ PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

1.Treibhausgasemissio-
nen (GHG Emissions)
2. CO2 Fußabdruck  
(Carbon Footprint)
3. Treibhausgasinten-
sität der im Portfolio 
befindlichen Unterneh-
men (GHG intensity of 
investee companies)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4), (5), (7)  
und (8)

Durch die in den Ausschlusskriterien 
Nr. (4), (5) und (7) genannte Umsatz-
schwelle hinsichtlich Unternehmen, 
welche Umsatz mit der Stromerzeu-
gung aus fossilen Brennstoffen erwirt-
schaften, sowie durch den Ausschluss 
von Unternehmen, welche schwere 
Kontroversen mit den UN Global Com-
pact und damit ebenfalls mit den Prin-
zipien 7-9 des UN Global Compacts 
aufweisen, kann davon ausgegangen 
werden , dass mittelbar weniger Emis-
sionen ausgestoßen werden. 

4. Exposition zu 
Unternehmen aus dem 
Sektor der Fossilen 
Brennstoffe (Exposure 
to companies active in 
the fossile fuel sector)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4) und (7)

Investitionen in Aktivitäten im Bereich 
fossile Brennstoffe sind für den Fonds 
aufgrund der in den Ausschlusskriteri-
en verankerten Umsatzschwellen be-
grenzt, wodurch eine entsprechende 
Exposition teilweise vermieden wird.

5. Anteil von nichter-
neuerbarer Energie an 
Energieverbrauch und 
-produktion (Share of 
non-renewable ener-
gy consumption and 
production)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4) – (6) 

Durch die in den Ausschlusskriterien 
beinhalteten Umsatzschwellen wird 
die Investition in als besonders prob-
lematisch eingestuften Energiequel-
len beschränkt.  
Der Anteil von nicht-erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch wird 
damit indirekt berücksichtigt, da anzu-
nehmen ist, dass die Begrenzung der 
Investitionen zu einem verminderten 
Angebot nicht erneuerbarer Energie 
führen wird. 

6. Energieverbrauchs-
intensität pro Branche 
mit hohen Klimaaus-
wirkungen (Energy 
consumption intensity 
per high impact climate 
sector)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8) 

Die Prinzipien 7-9 des UN Global  
Compact halten Unternehmen an die  
Umwelt vorsorglich, innovativ und  
zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätig- 
keiten zu schützen. Insbesondere  
der mit Prinzip 9 UN Global Compact  
verfolgte Ansatz, innovative Techno 
logien zu entwickeln, kann zu einer  
Verringerung der Energieintensität  
beitragen. Entsprechend wird er 
wartet, dass Unternehmen, welche  
keine schwerwiegenden Verstöße

Für Wertpapiere von Unternehmen
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Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

mit dem UN Global Compact aufwei-
sen, beschränkte negativen Auswir-
kungen auf die Energieverbrauchs-
intensität pro Branche haben.

7. Aktivitäten mit nach-
teiligen Auswirkungen 
auf artenreiche Gebiete 
(Activities negatively 
affecting biodiversity-
sensitive areas)
8. Schadstoffausstoß in 
Gewässer (Emissions to 
water)
9. Sondermüll  
(Hazardous waste)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Insbesondere wird in Prinzip 7 des 
UN Global Compact der Vorsorge-
ansatz postuliert. Es wird davon 
ausgegangen, dass Unternehmen, 
welche keine schwerwiegenden Ver-
stöße mit dem UN Global Compact 
aufweisen, nur beschränkte nega-
tive Auswirkungen auf geschützte 
Gebiete und die dort beheimateten 
Arten, und nur beschränkte negati-
ve Auswirkungen an anderen Orten 
durch Schadstoffbelastetes Abwas-
ser oder durch Sondermüll entfalten. 

10. Verstöße gegen den 
UN Global Compact oder 
die OECD Leitlinien für 
multinationale Unter-
nehmen (Violations  
of UNGC and OECD  
Guidelines for MNE)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Schwerwiegende Verstöße gegen 
den UN Global Compact und die 
OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen werden durch das 
Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend 
überwacht. 

11. Mangelnde Prozesse 
und Compliancemechanis-
men, um Einhaltung des 
UN Global Compacts oder 
der OECD-Leitlinien für 
multinationale Unterneh-
men zu überwachen (Lack 
of processes and compli-
ance mechanisms to moni-
tor compliance with UNGC 
and OECD-Guidelines)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Unternehmen, bei denen schwerwie-
gende Verstöße gegen die genannte 
Vereinbarung auftreten, haben er-
kennbar nicht ausreichend Struktu-
ren geschaffen, um die Einhaltung 
der Normen sicherstellen zu können, 
so dass davon ausgegangen werden 
kann, dass der Ausschluss zu einer 
Beschränkung der negativen Aus-
wirkungen führt. 

12. Unbereinigte ge-
schlechtsspezifische 
Lohnlücke (Unadjusted 
gender pay gap)
13. Geschlechterdiver-
sität im Aufsichtsrat 
oder Geschäftsführung 
(Board gender diversity)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Da Prinzip 6 des UN Global Compact 
auf die Abschaffung aller Formen 
von Diskriminierung am Arbeits-
platz abzielt und zudem im Rahmen 
der Prinzipien 3-6 auf die ILO-Kern-
arbeitsnormen verwiesen wird ist 
davon auszugehen, dass der Aus-
schluss schwerwiegender Verstöße 
zu einer Beschränkung negativer 
Auswirkungen führt.
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Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

14. Exposition zu  
kontroversen Waffen 
(Exposure to contro- 
versial weapons)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (2)

Über das Ausschlusskriterium Nr. 
(2) wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit kontro-
versen Waffen, bspw. Antipersonen-
minen erwirtschaften, ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Für Anleihen von Staaten

Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

Treibhausgasintensität 
(GHG Intensity)

Ausschluss- 
kriterien Nr. (10)

Da der Portfoliomanager durch An-
wendung des Ausschlusskriteriums 
Nr. (10) nur in Anleihen von Staaten 
investiert, die das Pariser Abkom-
men ratifiziert haben, ist sicherge-
stellt, dass nur in Staaten investiert 
wird, welche Maßnahmen treffen, 
um die Treibhausgasintensität zu 
minimieren. Daher lässt sich davon 
ausgehen, dass mittelbar eine Be-
schränkung negativer Auswirkungen 
auf die Treibhausgasintensität von 
Staatenerfolgt. 

Im Portfolio befindliche 
Anleihen von Ländern, 
die sozialen Verstößen 
ausgesetzt sind (Inves-
tee countries subject to 
social violations)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (9)

Durch Anwendung des Ausschluss-
kriterium Nr. (9) investiert der Portfo-
liomanager für das Sondervermögen 
nicht in Staatsanleihen, welche auf 
Grundlage bestehender Informatio-
nen, Analysen und Experteninter-
views als „unfrei“ klassifiziert wer-
den. [Die Klassifizierung ist in „frei“, 
„teilweise frei“ und „unfrei“ unter-
teilt.] So wird sichergestellt, dass der 
Portfoliomanager wenigstens keine 
Anleihen von Staaten investiert, 
welche definitiv sozialen Verstößen 
ausgesetzt sind. Entsprechend wird 
das PAI insofern berücksichtigt, als 
dass eine Beschränkung negativer 
erfolgt.

Für Investmentanteile
Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile 
solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor 
genannten PAI berücksichtigen. 
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Investmentanteile lagen im relevanten Bezugszeitraum vom 01.07.2023 bis zum 
30.06.2024 nicht vor.

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfolioma-
nager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen. 
Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft 
unter https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/ dargestellt.

*Soweit das oben genannte Engagement (s. unter ESG-Ausschlusskriterien Nr. (8)) an-
gewandt wird, kann dies dazu führen, dass sich zu einem Zeitpunkt Aktien und/oder 
Anleihen im vorliegenden Sondervermögen befinden, dessen Emittenten in Hinblick 
auf die Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für Multinationale 
Unternehmen oder den ILO-Kernarbeitsnormen einzelne oder mehrere Kontroversen 
aufweisen.

WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Es wurden die Sektoren anhand des Branchen Typs STOXX Sectors ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen durchschnitts-
werten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese 
keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensüber-
sicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgen-
den Investitionen, auf die der 
größte Anteil der im Bezugs-
zeitraum getätigten Investi-
tionen des Finanzprodukts 
entfiel: 
01.07.2023 - 30.06.2024

Größte Investitionen Sektor Land
In % der 
Vermö-
gens

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 
2013(25) Staatsanleihen Schweiz 1,35 %

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 
2012(24) Staatsanleihen Schweiz 1,20 %

Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20 Software und Computer-
dienstleistungen Spanien 1,09 %

Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 Industrieunternehmen 
allgemein Großbritannien 1,07 %

Ahold Delhaize N.V., Kon. Aandelen aan 
toonder EO -,01

Körperpflege-, Drogerie-  
und Lebensmittelgeschäfte Niederlande 1,03 %

Suncorp-Metway Ltd. Registered Shares o.N. Nicht-Lebensversicherung Australien 1,00 %

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 
2013(25) Staatsanleihen Schweiz 0,98 %

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 
2012(24) Staatsanleihen Schweiz 0,97 %

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Nicht-Lebensversicherung Deutschland 0,93 %

Izumi Co. Ltd. Registered Shares YN 50 Einzelhandel Japan 0,93 %

freenet AG Namens-Aktien o.N. Telekommunikations- 
dienstleister Deutschland 0,91 %

SCSK Corp. Registered Shares o.N. Software und Computer-
dienstleistungen Japan 0,90 %

Nihon Unisys Ltd. Registered Shares YN 50 Software und Computer-
dienstleistungen Japan 0,88 %

Canon Sales Co. Inc. Registered Shares YN 50 Technologie-Hardware  
und Ausrüstung Japan 0,86 %

Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. Körperpflege-, Drogerie-  
und Lebensmittelgeschäfte Japan 0,81 %
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Die Vermögensallokation gibt 
den jeweiligen Anteil der In-
vestitionen in bestimmte Ver-
mögenswerte an.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN 
INVESTITIONEN?

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des 
Sondervermögens betragen. 

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnitts-
werten für den relevanten Bezugszeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024. Dadurch können 
Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen. 

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögens-
gegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche 
Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nach-
haltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien:
	– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige  

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

	– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber 
nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#2 Andere 
Investitionen 23,71 %

#1B Andere  
ökologische oder 
soziale Merkmale 

(100,00 %)

#1A Nachhaltige 
Investitionen  

(0,00 %)

Taxonomie- 
konform (0,00 %)

Sonstige Umwelt- 
ziele (0,00 %)

Soziales 
 (0,00 %)

#1 Mindestens 76,29 %  
Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die größten Sektoren anhand des Branchen Typs STOXX Sectors 
ausgewiesen. 
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Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 gemäß Art. 54 Delegier-
te Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten 
Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren 
von fossilen Brennstoffen ist somit 6,90 %. 

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnitts-
werten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese 
keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensüber-
sicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor Anteil

Einzelhandel 6,96 %

Bau und Baustoffe 6,76 %

Software und Computerdienstleistungen 6,05 %

Nicht-Lebensversicherung 6,00 %

Industrielle Transporte 5,49 %

Technologie-Hardware und Ausrüstung 5,48 %

Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte 4,95 %

Nahrungsmittel 4,90 %

Industrieunternehmen allgemein 4,75 %

Staatsanleihen 4,49 %

Telekommunikationsdienstleister 3,76 %

Industrielle Unterstützungsdienste 3,53 %

Chemikalien 3,40 %

Getränke 3,17 %

Pharma-, Biotechnologie 3,12 %

Automobile und Teile 2,99 %

Öl, Gas und Kohle 2,60 %

Haushaltswaren und Wohnungsbau 2,35 %

Lebensversicherung 2,25 %

Reisen und Freizeit 2,14 %

Medizinische Geräte und Dienstleistungen 1,96 %

Industrietechnik 1,89 %

Gas, Wasser und kombinierte Versorgung 1,82 %

Medien 1,20 %

Industriematerialien 1,16 %

Elektronische und elektrische Ausrüstung 1,10 %

Persönliche Güter 0,95 %

Industrielle Metalle und Bergbau 0,77 %

Freizeitgüter 0,58 %

Gesundheitsdienstleister 0,54 %

Investmentbanken und Broker 0,50 %

Elektrizität 0,40 %

Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen 0,37 %

Verbraucherdienste 0,28 %

Immobilienanlagen und Erschließungsdienstleistungen 0,28 %

Finanz-Kreditdienste 0,27 %

Telekommunikationsausrüstung 0,26 %

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0,23 %

Immobilienfonds (REITs) 0,17 %

Edelmetalle und Abbau 0,08 %

Alternative Energien 0,02 %
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Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verord-
nung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei. 

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirt-
schaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-
mieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1)? 

[   ]  Ja 
[   ]  In fossiles Gas    [   ] In Kernenergie 
[X]  Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxono-
miekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz) beitragen und 
kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken 
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 
der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxono- 
miekonformität umfassen die 
Kriterien für fossiles Gas die 
Begrenzung der Emissionen 
und die Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für Kern-
energie beinhalten umfassen-
de Sicherheits- und Abfallent-
sorgungsvorschriften.

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der 
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 
Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf 
alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während 
die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositio- nen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonforme Tätigkei-
ten, ausgedrückt durch den 
Anteil der:
 - Umsatzerlöse, die die ge-
genwärtige „Umweltfreundlich-
keit“ der Unternehmen, in die 
investiert wird, widerspiegeln 
- Investitionsausgaben (Ca-
pEx), die die umweltfreund-
lichen, für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft rele-
vanten Investitionen der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen - Betriebs-
ausgaben (OpEx), die die um-
weltfreundlichen betrieblichen 
Aktivitäten der Unternehmen, 
in die investiert wird, wider-
spiegeln
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Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangs-
tätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch 
nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nach-
haltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden 
keine derartigen Investitionen getätigt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anla-
gezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz?

Unter “Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige 
Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 
Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige An-
lageinstrumente fallen. 

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 
23,71 %. 

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in “Andere 
Investitionen” investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in “Andere 
Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer 
zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investi-
tionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird dabei im Rahmen der Ausschluss-
kriterien einbezogen, welche für alle Investitionen Anwendung finden, soweit ent-
sprechende Daten am Markt vorhanden sind.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den 
Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Be-

Art der Wirtschaftstätigleit Anteil

Ermöglichende Tätigkeiten 0,00%

Übergangstätigkeiten 0,00%

Ermöglichende Tätigkeiten  
wirken unmittelbar ermög-
lichend darauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten. 
Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen Alternativen 
gibt und die unter anderem 
Treibhausgasemissionswer-
te aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen.
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richtszeitraumes durchgehend beachtet. Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgen-
den ESG relevanten Grenzen passiv verletzt:

 - Investition in ein Wertpapier mit Controversy Score von > 2 (Zeitraum vom 29.01.2024 
bis zum 06.02.2024; Zeitraum vom 09.01.2024 bis zum 19.01.2024; Zeitraum vom 
20.07.2024 bis zum 21.07.2024; Zeitraum vom 11.07.2024 bis zum 17.07.2024) 

Hintergrund der Grenzverletzungen sind Datenänderungen seitens MSCI. Es wurden 
keine weiteren Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschluss-
kriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die 
Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder so-
zialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der 
Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter „https://www.hansainvest.de/unternehmen/ 
compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen“ eingesehen werden.
Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unse-
ren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon 
überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig hö-
here relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei 
unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen 
leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine 
nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte 
berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksich-
tigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch 
nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), 
soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 
(G für Governance).Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale 
Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptver-
sammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. 
(BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern 
geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren 
erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitions-
aktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und 
Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen. 

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben 
wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grund-
sätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest 
Policy.

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärs-
rechte kann über unsere Homepage eingesehen werden: https://www.hansainvest.de


